
ZUGÄNGE AN DIE PHBERN
SEKUNDARSTUFE II

1 Berechtigt zum Unterrichten an Gymnasien und Fachmittelschulen im gewählten Fach / in den gewählten Fächern.
2 Berechtigt zum Unterrichten an Gymnasien, Fachmittelschulen und (insofern betriebliche Erfahrung ausgewiesen wird) an Berufsmaturitätsschulen in den gewählten Fächern.
3 Hauptfach: mind. 120 ECTS-Punkte / Nebenfach: mind. 90 ECTS-Punkte / Erweiterungsdiplom: mind. 90 Punkte (Nebenfach).  
   In allen Fächern sind Studienleistungen auf Bachelor- sowie Masterniveau zu erbringen.
4 Besondere Bedingungen.

Bei Studienbeginn  
an der PHBern

Vor der Diplomierung  
an der PHBern311

11/2016

Lehrdiplom für Maturitätsschulen1 oder 
Lehrdiplom für Maturitätsschulen mit integrierter berufspädagogischer Qualifikation2

60 ECTS-Punkte in mind. 2 Semestern

Master Universität MAR-Fächer
(Besondere Bedingungen für Wirtschaft  

und Recht sowie Pädagogik und Psychologie)

Master Fachhochschule  

Musik oder bildnerisches Gestalten4

PHBern: für professionelles 
Handeln in Schule und Unterrichtwww.phbern.ch/studiengaenge/s2

Bachelor Universität   

MAR-Fächer
(Besondere Bedingungen für Wirtschaft  

und Recht sowie Pädagogik und Psychologie)

Bachelor Fachhochschule
Musik oder bildnerisches Gestalten4

Master Fachhochschule
Musik oder bildnerisches Gestalten4

Master Universität 

 MAR-Fächer
(Besondere Bedingungen für Wirtschaft  

und Recht sowie Pädagogik und Psychologie)


